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1 Allgemeines 

Die Rechte an der als „Government Site Builder“ (GSB) - oder im Zusammen-

hang mit der Initiative BundOnline auch als „Basiskomponente CMS“ - bezeich-

neten Software liegen beim Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund).  

Die dem Lizenznehmer durch das ITZBund eingeräumten Rechte beziehen sich 

ausschließlich auf den Government Site Builder. Für den Betrieb des Govern-

ment Site Builder erforderlichen Softwarekomponenten (z.B. Datenbanken, Be-

triebssystem) gelten ggf. eigene Rechte und Lizenzbestimmungen, die durch die 

folgende Vereinbarung nicht berührt werden. Die Einhaltung sonstiger Lizenzbe-

stimmungen ist durch den Lizenznehmer zu verantworten. 

Diese zur Verfügung gestellte Archivdatei beinhaltet den Versionsstand 10.0 des 

Government Site Builders. 
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2 Nutzungsbedingungen/Softwareüberlassung 

Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über die nicht ausschließlichen Nut-

zungsrechte an der als Government Site Builder beschriebenen Software und der 

dazu erstellten Dokumentation. Die Verfügungsbefugnis liegt beim Informations-

technikzentrum Bund (ITZBund), 53225 Bonn.  

Das ITZBund stellt dem Lizenznehmer gemäß den Maßgaben der nachfolgenden 

Regelungen eine kostenfreie, nicht übertragbare, nicht ausschließliche, auf die 

Dauer von sechs Monaten beschränkte Lizenz des Government Site Builders 

Version 10 zur Verfügung. 

Dem Lizenznehmer wird das Nutzungsrecht nur zu internen Testzwecken außer-

halb von Kundenprojekten, -präsentationen und sonstigen Zwecken für Dritte 

und/oder unter Beteiligung Dritter bzw. deren Vorbereitung eingeräumt. Er ist in-

soweit auch nicht berechtigt, die Lizenz gewerblich für eigene Zwecke oder Zwe-

cke Dritter zu nutzen oder an Dritte entgeltlich oder unentgeltlich weiterzugeben. 

Dem Lizenznehmer wird die Software nebst Betriebs-Dokumentation zum Down-

load bereitgestellt. Er ist nicht dazu berechtigt, die Software zu dekompilieren o-

der auf andere Weise in allgemein lesbare Form abzuwandeln, sowie die Soft-

ware oder Teile der Software sowie hieraus abgeleitete Produkte zu ändern, an-

zupassen, zu übersetzen, zu vermieten, zu verleasen, zu verleihen, herzustellen 

oder anderweitig Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zu überlassen oder zur 

Nutzung zur Verfügung zu stellen. 

Die Software darf nur insoweit kopiert, vervielfältigt oder über ein Computernetz-

werk auf ein anderes System übermittelt werden, als dies für den vereinbarungs-

gemäßen Betrieb und / oder zu Archivierungs- und Sicherungszwecken erforder-

lich ist. Die technischen Voraussetzungen zur Durchführung der Installation der 

Software sind vom Lizenznehmer zu schaffen.  

Jegliche sonstige Form der Weitergabe oder Nutzung der Software oder der Do-

kumentation ist nicht gestattet und bedarf einer vorherigen zweckgebundenen 

schriftlichen Zustimmung des ITZBund. 
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3 Ausschluss von Wartung und Support 

Für die vorliegende Version können innerhalb des Nutzungszeitraums keine War-

tungs- und Supportleistungen seitens ITZBund in Anspruch genommen werden. 

Rückmeldungen zur Installation und Betrieb der o.g. Version werden dennoch 

über die zentrale E-Mail-Adresse gsb@itzbund.de entgegen genommen. 
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4 Gewährleistung 

Der Lizenznehmer erhält eine unentgeltliche Lizenz. Diese Software ist nicht für 

den Produktivbetrieb, sondern ausschließlich für Testzwecke bestimmt. Der 

Download und die Benutzung der Software erfolgt auf eigene Gefahr und ohne 

Gewährleistung. 
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5 Pflichten des Nutzers 

Nach Ablauf der zeitlichen Befristung kann die Software durch ein dann zur Ver-

fügung stehendes offizielles Release und die dann gültigen Lizenzbedingungen 

ersetzt werden. Andernfalls ist der Lizenznehmer verpflichtet, die Software ein-

schließlich der Dokumentation und aller Kopien nach Ablauf der o.g. zeitlichen 

Befristung zu löschen und entsprechende Datenträger zu vernichten. 
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6 Haftungsausschluss 

Das Informationstechnikzentrum Bund haftet gegenüber den nutzenden Einrich-

tungen nicht für Mängel des Government Site Builders.  

Soweit eine Haftung nicht nach diesen Nutzungsbedingungen ausgeschlossen 

ist, ist die Haftung auf Vorsatz beschränkt. 
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7 Weitere Informationen 

Aktuelle Nachrichten und Neuigkeiten sowie allgemeine Dokumente zum GSB 

finden Sie im Internet auf der Website des Informationstechnikzentrum Bund un-

ter www.Government-Site-Builder.de. 

Eine Mitwirkung an der weiteren Entwicklung des Government Site Builders und 

ein Erfahrungsaustausch mit anderen GSB-Nutzern wird allen Einrichtungen des 

Bundes im Rahmen des GSB-Nutzerbeirates angeboten. Sofern Sie noch nicht 

im Nutzerbeirat vertreten sind, können Sie sich durch eine E-Mail an 

gsb@itzbund.de zum Nutzerbeirat anmelden. 

Für Fragen zu diesem Dokument oder für allgemeine Fragen zum Government 

Site Builder  stehen Ihnen die Ansprechpartner des ITZBund unter  

gsb@itzbund.de zur Verfügung.  


